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Betreff 

Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsbezirk 50 - Neustadt  
Beschlussvorschlag 

Herr Frank Mock, Bokermühlstraße 30, 45879 Gelsenkirchen, wird gemäß § 3 Abs. 3 
des Schiedsamtsgesetzes für die Dauer von fünf Jahren zur Schiedsperson für den 
Schiedsbezirk 50 - Neustadt - wiedergewählt.  
 
 
 
Frank Baranowski 
 
Problembeschreibung / Begründung 

Die Wahlzeit der Schiedsperson Frank Mock, Bokermühlstraße 30, 45879 
Gelsenkirchen läuft am 24. Oktober 2020 aus.  
 
Die CDU-Fraktion hat Herrn Frank Mock zur Wiederwahl vorgeschlagen.  
 
Der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung 
Gelsenkirchen, hat mitgeteilt, dass gegen die Wiederwahl keine Einwände bestehen.  
 
Gemäß § 3 Abs. 3 des Schiedsamtsgesetzes NRW wird die Schiedsperson für fünf 
Jahre gewählt.  
 
 

1 =  Anhörung 
2 =  mitbeteiligt bei 

der Vorberatung 
3 =  federführende 

Vorberatung 
4 =  Entscheidung 
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Finanzielle Belastungen: ja 
 
 
1) Gesamtkosten der Maßnahme 

(Beschaffungs-/Herstellungskosten) 
 € 

a) Zuschüsse Dritter  € 

gesichert durch Bewilligungsbescheid/Vertrag etc.:  
 
 

  

b) Eigenfinanzierungsanteil  € 

   

2) Investive Maßnahmen 
Zur Finanzierung der Maßnahme sieht der Haushaltsplan 2020 folgende 
investive Veranschlagung vor: 
 
Produktgruppe:  
Finanzstelle: 
Auszahlungsart:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jahr   € 
Jahr   € 

Konsumtive Maßnahmen 
Zur Finanzierung der Maßnahme sieht der Haushaltsplan 2020 folgende 
konsumtive Veranschlagung vor: 
 
Produktgruppe: 111 101 
Aufwandsart: 542 400 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mit  19.500 € 

   

3) Folgekosten   

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil  € 

b) sächliche Folgekosten (Unterhaltung/Abschreibung des Objekts) je Jahr  € 

c) Betriebskosten je Jahr  € 

d) Personelle Folgekosten je Jahr  € 

   

Zwischensumme  € 

abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr  € 

   

ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt  € 

   

4) Bilanzielle Auswirkungen   

 
 
Klimarelevanz: nein  
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